
 

Diese Hausordnung entstand in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen der Schule Oberbottigen im Juli 2021. 

Für die Aussenanlagen und die Turnhalle gilt die dort angeschlagene Benutzungsordnung der Stadt Bern (www.sportamt-bern.ch) 

 

 

 

 
 

Hausordnung der Schule Oberbottigen  
 

Allgemein: 

1. Wir respektieren einander und zeigen dies auch durch eine faire Wortwahl.  

2. Wir unterstützen uns gegenseitig und gehen rücksichtsvoll miteinander um.  

3. Wir halten uns an Abmachungen, die Hausordnung und die städtische Verordnung.  

4. Es gilt die «STOPP-Regel»  

5. Wir achten auf ein gesundes Znüni und Zvieri. Wir werfen den Abfall in die dafür vorge-

sehenen Kübel. 

6. Bei kleinen Streitigkeiten versuchen wir selber eine Lösung zu finden. Wenn uns das 

nicht gelingt, wenden wir uns an eine Lehrperson. 

7. Zu Schulmaterial und Mobiliar tragen wir Sorge.  

8. Elektronische Geräte bleiben zuhause oder sind ganz ausgeschaltet. 

 

Drinnen: 

1. Das Gebäude darf erst beim Läuten oder zusammen mit der Lehrperson betreten wer-

den. 

2. Drinnen spielen wir keine Ballspiele 

3. In den Unterrichtsräumen tragen wir Hausschuhe. Ausnahme: Räume Gestalten tech-

nisch.  

4. Wir werfen keine Gegenstände herum oder hinunter. 

5. In den Schulgebäuden verhalten wir uns ruhig. Nach der Pause sitzen wir an unseren 

Plätzen und haben das Schulmaterial bereit.  

6. Essen und Kaugummi ist in den Schulgebäuden nicht erlaubt.  

 

Draussen: 

1. In der grossen Pause sind wir draussen, innerhalb des Schulareals. 

2. Wir klettern auf den Spielgeräten, denn Dächer, Zäune, Baugerüste, Veloständer oder 

provisorische Aufbauten sind gefährlich. 

3. Ballspiele spielen wir nur auf dem Rasen und dem Hartplatz. Schneeball werfen ist nur 

auf den dafür erlaubten Plätzen erlaubt. Kein Festhalten oder Waschen. 

4. Nach dem Unterricht gehen wir sofort nach Hause oder in die Tagesschule. 

10 Minuten vor oder nach dem Unterricht auf dem Schulareal zu sein ist ok.  

5. Dein Fahrrad, Trottinett oder Ähnliches stellst du auf eigene Verantwortung beim Velo-

ständer ab. 


